
Abgasskandal – Haftung des Herstellers
§ 1293 ABGB. Aus der E EuGH C-100/21 ergibt sich, dass ein
Verstoß gegen Art 5 VO 715/2007/EG den Hersteller eines
Kraftfahrzeugs auch dann ersatzpflichtig machen kann,
wenn er in keinem Vertragsverhältnis zum Käufer steht.1
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Sachverhalt

Zum Sachverhalt, dem bisherigen Verfahrensgang und der Zuläs-
sigkeit des Rek (auch hinsichtlich der zweitbekl Herstellerin des
Fahrzeugs) s die (erste) OGH-E ŵŴ. ŵ. ŵųŵŶ, Ŵų Ob ŵ/ŵŶa EvBl
ŵųŵŶ/ŴżŸ (in diesem Heft auf Seite ŹźŸ). Der Kl begehrt von der
ZweitBekl aus dem Titel des deliktischen Schadenersatzes die
Zahlung des Kaufpreises abzüglich Benützungsentgelts Zug um
Zug gegen die Übergabe des Fahrzeugs.

Die ZweitBekl hält dem entgegen, dass sie den Kl nicht über
vertragsrelevante Umstände getäuscht und aufgrund eines rechts-
widrigen Verhaltens nur für jene verursachten Schäden zu haften
habe, deren Verhinderung die übertretene Verhaltensnorm be-
zwecke.

Nach der ersten Entscheidung in dieser Rs v
21. 2. 2023 (Achtung: selbe Geschäftszahl!) bejaht
der OGH in dieser zweiten Entscheidung auch den
Anspruch des Käufers gegen den Hersteller des
Fahrzeugs (vgl auch 10 Ob 16/23k).

Aus der Begründung und den Entscheidungsgründen

Die von der ZweitBekl vertretene Rechtsansicht kann nach der
EuGH-EC-Ŵųų/ŵŴ,QB/Mercedes-Benz Group AG, auch nicht ge-
teilt werden.

[ EuGH-E 21. 3. 2023, C-100/21 ]
Darin beantwortet er die an ihn gestellten Vorlagefragen wie
folgt: „Ŵ. Art ŴŻ Abs Ŵ, Art ŵŹ Abs Ŵ und Art ŷŹ der RL ŵųųź/ŷŹ/
EG iVm Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG sind dahin auszulegen,
dass sie neben allg Rechtsgütern die Einzelinteressen des indivi-
duellen Käufers eines Kfz gegenüber dessen Hersteller schützen,
wenn dieses Fahrzeug mit einer unzulässigen Abschalteinrich-
tung iSv Art Ÿ Abs ŵ dieser VO ausgestattet ist. ŵ. Das Unions-
recht ist dahin auszulegen, dass es in Ermangelung einschlägiger
unionsrechtlicher Vorschriften Sache des Rechts des betr MS ist,
die Vorschriften über den Ersatz des Schadens festzulegen, der
dem Käufer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung
iSv Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG ausgestatteten Fahrzeugs tat-
sächlich entstanden ist, vorausgesetzt, dass dieser Ersatz in einem
angemessenen Verhältnis zum entstandenen Schaden steht.“ In
seiner Begründung rekapituliert der EuGH zunächst, dass ein in-
dividueller Käufer, der ein Fahrzeug erwirbt, das zur Serie eines
genehmigten Fahrzeugtyps gehört und somit mit einer Überein-
stimmungsbescheinigung versehen ist, vernünftigerweise erwar-
ten kann, dass die VO źŴŸ/ŵųųź/EG und insb deren Art Ÿ bei
diesem Fahrzeug eingehalten werden (Rn ŻŴ mH auf C-ŴŷŸ/ŵų

Rn Ÿŷ). Diese ursprünglich (C-ŴŷŸ/ŵų Rn Ÿŷ) für das Vertragsver-
hältnis zwischen Fahrzeugkäufer und Händler konstatierte be-
rechtigte Verkehrserwartung ist nach dem U C-Ŵųų/ŵŴ auch für
das außervertragliche Verhältnis zwischen einem Fahrzeuger-
werber und dem Fahrzeughersteller relevant. Konkret leitet der
EuGH aus den Bestimmungen über die Übereinstimmungsbe-
scheinigung ab, dass die Übereinstimmungsbescheinigung „eine
unmittelbare Verbindung zwischen demAutomobilhersteller und
dem individuellen Käufer eines Kfz herstellt, mit der diesem ge-
währleistet werden soll, dass das Fahrzeug mit den maßgeblichen
Rechtsvorschriften der Union übereinstimmt“ (C-Ŵųų/ŵŴ Rn Żŵ).
Weiters folgert der EuGH aus den von ihm zitierten unionsrecht-
lichen Bestimmungen (Art ŴŻ Abs Ŵ, Art ŵŷ Abs Ŵ RL ŵųųź/ŷŹ
über die Übereinstimmungsbescheinigung, Art ŷŹ RL ŵųųź/ŷŹ
betr Sanktionen), dass ein individueller Käufer eines Kfz gegen
den Hersteller dieses Fahrzeugs einen Anspruch darauf hat, dass
dieses Fahrzeug nicht mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung
iSv Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG ausgestattet ist (Rn Żż).

[ Vorliegen eines Schadens und Rechtswidrigkeits-
zusammenhang ]
Für diesen Schadenersatzanspruch macht der EuGH grunds Vor-
gaben, nämlich idS, dass die MS in einem solchen Fall einen
Schadenersatzanspruch zu Gunsten eines Käufers gegenüber
dem Hersteller vorzusehen haben, wenn dem Käufer durch diese
Abschalteinrichtung ein Schaden entstanden ist (C-Ŵųų/ŵŴ Rn żŴ).
Dabei handelt es sich somit um einen im nationalen Recht wur-
zelnden Schadenersatzanspruch, der am unionsrechtlichen Ef-
fektivitätsgrundsatz zu messen ist (C-Ŵųų/ŵŴ Rn żŶ), also eine
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktion für
den Verstoß darstellen muss (vgl C-Ŵųų/ŵŴ Rn żų). Im Übrigen
richten sich die Modalitäten dieses Schadenersatzanspruchs nach
nationalem Recht (C-Ŵųų/ŵŴ Rn żŵ), hier also unstr nach österr
Recht. Eine unionsrechtliche Vorgabe eines Schadenersatzan-
spruchs ist das Vorliegen eines Schadens: Als nachteilige Folge
– vor der ein Fahrzeugkäufer durch das Unionsrecht geschützt
werden soll – sieht der EuGH an, dass durch die Unzulässigkeit
der Abschalteinrichtung die Gültigkeit der EG-Typengenehmi-
gung und daran anschließend die der Übereinstimmungsbeschei-
nigung in Frage gestellt werden, was wiederum (ua) zu einer Un-
sicherheit über die Nutzungsmöglichkeit (Anmeldung, Verkauf
oder Inbetriebnahme des Fahrzeugs) und „letztlich“ zu einem
Schaden führen kann (C-Ŵųų/ŵŴ Rn Żŷ). Damit stellt der EuGH
klar, dass ein deliktischer Schadenersatzanspruch nicht als ein
von einem Schadenseintritt losgelöster Akt der privaten Durch-

1 Siehe auch OGH 21. 2. 2023, 10 Ob 2/23a EvBl 2023/195 (in diesem Heft auf
Seite 675).
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setzung von Emissionsnormen zu sehen ist. Vielmehr geht es um
den Ausgleich der objektiven Unsicherheit hinsichtlich der Fahr-
zeugnutzung, mit der der individuelle Fahrzeugerwerber kon-
frontiert ist. Der Schadensbegriff des ABGB wird diesen unions-
rechtlichen Voraussetzungen gerecht. Als Schaden iSd § ŴŵżŶ
ABGB ist jeder Zustand zu verstehen, der rechtlich als Nachteil
aufzufassen ist, an dem also ein geringeres rechtliches Interesse
als am bisherigen besteht (RSųųŵŵŸŶź). Im vorliegenden Fall des
Erwerbs eines mit einer iSd Art Ÿ VO źŴŸ/ŵųųź/EG unzulässigen
Abschalteinrichtung ausgestatteten Fahrzeugs besteht dieses ge-
ringere rechtliche Interesse – den unionsrechtlichen Vorgaben
entsprechend – in der (objektiv) eingeschränkten Nutzungs-
möglichkeit. Ein Schadenseintritt wäre lediglich dann zu vernei-
nen, wenn das objektiven Verkehrserwartungen nicht genügende
Fahrzeug dennoch konkret dem Willen des Käufers entsprach.
Daraus ergibt sich, dass dem Kl im vorliegenden Fall ein ersatz-
fähiger Schaden entstanden ist: Dass das Fahrzeug latent mit ei-
ner Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Nutzungsmöglich-
keit behaftet ist, ergibt sich im vorliegenden Fall daraus, dass es
mit einer nach Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG unzulässigen Ab-
schalteinrichtung ausgestattet ist und auch bei Installation des
(vom Kl abgelehnten) Software-Updates eine unzulässige Ab-
schalteinrichtung weiterhin (in Form des festgestellten „Thermo-
fensters“) vorliegen würde. IdZ ist klarzustellen, dass die Frage,
ob aufgrund der Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung latent
die Gefahr einer Betriebsuntersagung des Fahrzeugs droht, an
der objektiven Rechtslage zu messen ist (idS auch BGH
Ż. Ŵŵ. ŵųŵŴ, VIII ZR Ŵżų/Ŵż Rz Żŵ). Hier ging der Kl beim Ab-
schluss des Kaufvertrags davon aus, dass das Fahrzeug den gel-
tenden Normen entsprach; andernfalls hätte er es nicht gekauft.
Die Feststellungen zu den subjektiven Vorstellungen des Kl ste-
hen mit dem offenkundigen Vertragszweck im Einklang, sodass
sich auch die Frage nicht stellt, welche konkreten Kenntnisse der
Kl (über die „Manipulationssoftware“ und ihre Auswirkungen
auf die Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs bzw die Erfüllung
des Vertragszwecks) hatte. Dass die vorhandene „Umschaltlo-
gik“ als unzulässige Abschalteinrichtung iSd Art Ŷ Z Ŵų und Art Ÿ
Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG zu qualifizieren ist, wurde bereits im Vor-
lagebeschluss v Ŵź. Ŷ. ŵųŵų zu Ŵų Ob ŷŷ/Ŵżx (Pkt ŵ.Ŵ) und in der
Entscheidung v ŵŴ. ŵ. ŵųŵŶ klargestellt. Die ZweitBekl verstieß al-
so gegen die den Käufer schützenden unionsrechtlichen Vor-
schriften und handelte somit rechtswidrig. Soll das Zuwiderhan-
deln gegen eine Vorschrift einen Schadenersatzanspruch auslö-
sen, muss es nach österr Recht jene Interessen verletzen, deren
Schutz die Rechtsnorm bezweckt (RSųųŶŴŴŷŶ). Da sich der
Schutzzweck aus dem Inhalt des Schutzgesetzes ergibt und es
teleologisch zu interpretieren ist, um herauszufinden, ob die je-
weilige Vorschrift, die übertreten wurde, den in einem konkreten
Fall eingetretenen Schaden verhüten wollte (RSųųŻźźŸ), ist der
Rechtswidrigkeitszusammenhang im vorliegenden Fall aus
den maßgeblichen unionsrechtlichen Bestimmungen zu ermit-
teln. Auch insofern ist ihre Auslegung durch den EuGH zu be-
rücksichtigen: Die genannten Bestimmungen der RL ŵųųź/ŷŹ
iVm Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG bezwecken wie ausgeführt
(auch), das Vertrauen eines Käufers auf die Richtigkeit der vom
Hersteller ausgestellten Übereinstimmungsbescheinigung zu
schützen. Ein Schaden, der darin besteht, dass die Nutzungsmög-
lichkeit des Fahrzeugs eingeschränkt ist und sich das Vermögen
des Erwerbers des mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung
ausgestatteten Fahrzeugs infolge unrichtiger Übereinstimmungs-
bescheinigung nicht entsprechend den objektiv berechtigten Ver-
kehrserwartungen oder einem von diesen Verkehrserwartungen

abweichenden Willen des Erwerbers zusammensetzt, steht folg-
lich im Rechtswidrigkeitszusammenhang mit den hier ggst
Schutzgesetzen (Art ŴŻ Abs Ŵ, Art ŵŹ Abs Ŵ, Art ŷŹ RL ŵųųź/ŷŹ
iVm Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG).

[ Verschulden der ZweitBekl ]
Die Qualifikation des Art Ÿ Abs ŵ VO źŴŸ/ŵųųź/EG (und der wei-
teren genannten unionsrechtlichen Normen) als auch die Einzel-
interessen des Käufers schützende Norm(en) entspricht im natio-
nalen Recht einem Verständnis als Schutznorm(en) iSd § ŴŶŴŴ
ABGB. Eine Haftung wegen einer solchen Schutzgesetzverlet-
zung setzt ein Verschulden voraus (RSųųŵŹŶŸŴ), es kommt aber
zu einer Beweislastumkehr (RSųųŵŹŶŸŴ [T ź]): Der Schädiger hat
nachzuweisen, dass ihn an der Übertretung kein Verschulden
trifft (RSųŴŴŵŵŶŷ [T Ŵ]; RSųųŵŹŶŸŴ [T Ŵ]). Diesen Beweis trat die
ZweitBekl nicht an. Der Kl stützte sich überdies ausdrücklich
(auch) auf fahrlässige Irreführung durch die ZweitBekl und ihre
Kenntnis von der Manipulationssoftware bzw der unzulässigen
Abschalteinrichtung. Die ZweitBekl stellte hingegen (bloß) eine
vorsätzliche Täuschung und eine Schädigungsabsicht in Abrede.
Da die ZweitBekl eine bloß fahrlässige Irreführung nicht konkret
bestritt, ist eine solche als zugestanden anzusehen (vgl RSųųŶżżŵź
[T Ŵŵ]).

[ Schadensbemessung und Vorteilsausgleich ]
Da ein individueller Käufer eines Kfz einen Anspruch gegen den
Hersteller dieses Fahrzeugs darauf hat, dass dieses Fahrzeug nicht
mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung iSv Art Ÿ Abs ŵ VO
źŴŸ/ŵųųź/EG ausgestattet ist, wäre primär an eine Beseitigung
dieser unzulässigen Abschalteinrichtung zu denken. Eine geeig-
nete Beseitigung dieses Schadens (in natura) wurde von der
ZweitBekl aber nicht angeboten. Gegenstand des der Entschei-
dung des EuGH zugrunde liegenden Ausgangsverfahrens ist
der vom dortigen Kl geltend gemachte Anspruch auf Erstattung
des für das Fahrzeug bezahlten Kaufpreises Zug um Zug gegen
Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs. Einem so ausgestal-
teten Ersatzanspruch tritt der EuGH nicht entgegen. Aufgrund
der unionsrechtlichen Vorgabe, dass die Sanktionen für Verstöße
gegen die Vorschriften der VO źŴŸ/ŵųųź/EG wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein müssen, kann der Ersatz daher –
jedenfalls in dem Fall, dass eine (geeignete) Beseitigung der unzu-
lässigen Abschalteinrichtung durch Reparatur des Fahrzeugs
nicht angeboten wird – in Form einer Erstattung des Kaufpreises
gegen Übergabe des mit der unzulässigen Abschalteinrichtung
versehenen Fahrzeugs (Zug-um-Zug-Abwicklung) verlangt wer-
den (vgl auch RSųŴŵżźųŹ). Die Behauptung der ZweitBekl, durch
das von ihr entwickelte Software-Update wäre der vom Kl als
mangelhaft gerügte Zustand (und damit zugleich die ungewollte
Zusammensetzung seines Vermögens) beseitigt worden, trifft
nicht zu (vgl Ŵų Ob ŵ/ŵŶa Rz źų ff und ŻŴ). Die von der ZweitBekl
angebotene Maßnahme würde somit auch nicht zur Beseitigung
der vorliegenden Unsicherheit hinsichtlich der Nutzungsmög-
lichkeit und des ungewollten Zustands des Vermögens des Kl
(einem Fahrzeug, bei dem die zulassungsrechtlichen Vorschriften
eingehalten werden) führen, sodass die Weigerung des Kl, sie
durchführen zu lassen, dem geltend gemachten Schadenersatzan-
spruch nicht entgegengehalten werden kann. Ausgehend von
dem Grundsatz, dass der Geschädigte so zu stellen ist, wie er
ohne schädigendes Ereignis stünde, ist auch ein Vorteil des Ge-
schädigten, der ohne die erfolgte Beschädigung nicht entstanden
wäre, prinzipiell zugunsten des Schädigers zu buchen
(RSųųŵŵŻŶŷ; RSųųŵŵźŵŹ). Die schadenersatzrechtliche Vorteils-
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ausgleichung ist nach der Rsp über Einwendung vorzunehmen,
wenn Schaden und Vorteil im selben Tatsachenkomplex wurzeln,
das schädigende Ereignis nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
auch einen Vorteil im Vermögen des Geschädigten verursachte
und dieser – etwa bei Ersatz des gemeinen Werts – an der be-
schädigten Sache selbst entstand (RSųųŵŵŻŵŷ [T ŵ]). Der in der
Nutzung des Fahrzeugs liegende Vorteil ist nach den in der Ent-
scheidung des Senats v ŵŴ. ŵ. ŵųŵŶ in der vorliegenden Rechtssa-
che (Ŵų Ob ŵ/ŵŶa Rz żŵ ff) ausführlich dargelegten bereiche-
rungsrechtlichen Grundsätzen zu ermitteln, sodass darauf ver-
wiesen werden kann.

Anmerkung

Mag. RICHARD KOLBITSCH-FRANZ ist Rechtspraktikant im OLG-Sprengel
Wien und war zuvor Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht der
Universität Wien.

In der Rs C-Ŵųų/ŵŴ, QB/Mercedes-Benz Group AG, gab der EuGH
vor, dass die Herstellerin eines unzulässig manipulierten Diesel-
Kfz gegenüber dem Käufer des Fahrzeugs haftet. Der OGH hatte
nun über die Modalitäten dieses Schadenersatzanspruchs zu ent-
scheiden, die sich nach nationalem Recht richten.

Dabei stellt das Höchstgericht zwar zutreffend klar, dass die
durch die Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung verursachte
(objektiv) eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit des Kfz
(Rz ŵŴ f) ein rechtlicher Nachteil iSd § ŴŵżŶ ABGB ist. Unklar
bleibt aber, ob der aus dieser eingeschränkten Nutzungsmöglich-
keit resultierende und nunmehr zu beseitigende Schaden des
Käufers im Verhältnis zumHersteller im Abschluss des Kaufver-
trags selbst (bspw Franz, ZVR ŵųŵŴ, Ŵŵż [ŴŶŴ]) oder in der ver-
tragswidrigen Leistung des konkreten Autos mit den uner-
wünschten Eigenschaften (vgl Kletečka, ÖJZ ŵųŵŶ, ŶŻŻ [ŶŻż])
liegt (vgl Rz ŵŷ, ŵż, Ŷŷ). Dies ist jedoch maßgeblich dafür, ob
der Geschädigte mit der Naturalrestitution die Erstattung des
Kaufpreises oder die Leistung des Fahrzeugs ohne unzulässige
Abschalteinrichtung begehren kann.

Denkt man sich das rechtswidrige Verhalten der Herstellerin
gegenüber dem Käufer (vgl Rz Ŵŷ) weg – hätte sie also keine
Übereinstimmungsbescheinigung für das konkrete Kfz ausge-
stellt –, so hätte der Geschädigte nicht ein Kfz ohne unzulässige
Abschalteinrichtung erhalten (bedenkt man die Unzulässigkeit
des von der Herstellerin angebotenen „Software-Updates“
[Rz ŶŹ], ist zu vermuten, dass ein solches Kfz ohne Veränderung
der restlichen Eigenschaften wohl überhaupt nicht herstellbar
wäre), sondern er hätte den konkretenVertrag nicht abgeschlos-
sen (vgl bereits Franz, ZVR ŵųŵŴ, Ŵŵż [ŴŶŴ ff]).

ME kommt angesichts der Normen, die die Rechtswidrigkeit
des Verhaltens der Herstellerin begründen (Rz Ŵŷ, ŵż), und der
Feststellung, dass der Käufer bei Kenntnis über die Nichteinhal-
tung der geltenden Normen den Kaufvertrag über das Kfz nicht
abgeschlossen hätte (Rz ŵŹ), als primärer Schaden somit nur der
Vertragsabschluss selbst in Betracht.

Teilweise klingt dieser Vertragsabschlussschaden bzw die da-
mit verbundene Beeinträchtigung der Willensfreiheit auch in
den Ausführungen des OGH an. So sei etwa der Schadenseintritt

lediglich dann zu verneinen, „wenn das objektiven Verkehrser-
wartungen nicht genügende Fahrzeug dennoch konkret dem
Willen des Käufers entsprach“ (Rz ŵŶ, vgl auch Ŵų Ob ŴŹ/ŵŶk
Rz Ŷż ff). Zudem liege der Schutzzweck der verletzten Normen
nach der Auslegung des EuGH im Schutz des Vertrauens des
„Käufers auf die Richtigkeit der vom Hersteller ausgestellten
Übereinstimmungsbescheinigung“ (Rz ŵż). In diesem Ziel des
Vertrauensschutzes sowie in der vom OGH angesprochenen „un-
erwünschten Vermögenszusammensetzung“ des Erwerbers
(Rz ŵż) liegen Parallelen zu anderen Fällen (vor)vertraglicher In-
formationspflichtverletzungen, bspw fehlerhafter Anlagebera-
tung, wo der Schaden im Vertragsabschluss selbst besteht (vgl
etwa Ź Ob ŴŷŸ/ųŻd; RSųųŵŵŸŶź [T Ŵŵ, T ŵŷ]).

Weiters berücksichtigt der OGH dieNutzung des Kfz als Vor-
teil, der ohne das schädigende Ereignis nicht entstanden wäre.
Dies setzt aber voraus, dass der Käufer das Kfz ohne das rechts-
widrige Verhalten gar nicht erworben hätte.

Das führt zur Bemessung dieses Vorteils (Benützungsent-
gelts), einem weiteren zu kritisierenden Aspekt der Entschei-
dung.

Der OGH übernimmt für die Berechnung des Vorteils die
Formel des BGH (BGH VI ZR ŵŸŵ/Ŵż Rz Żų ff), berechnet das
Benützungsentgelt also anhand des ursprünglich vereinbarten
Kaufpreises.

Das überzeugt nicht, da dieser in Unkenntnis der Abschaltein-
richtung vereinbarte Kaufpreis gerade nicht die objektiv einge-
schränkte Nutzungsmöglichkeit reflektiert (so schon Franz,
ZVR ŵųŵŴ, Ŵŵż [ŴŶŸ bei FN ŴųŹ]; zum dt Recht Fervers/Gsell,
NJW ŵųŵų, ŴŶżŶ [ŴŶżŸ]; ähnlich Maderbacher, VbR ŵųŵų, ŵųŷ
[ŵųŹ f]).

Außerdem ist zu bezweifeln, ob diese Art der Vorteilsanrech-
nung den Vorgaben des EuGH für eine wirksame, verhältnismä-
ßige und abschreckende Sanktion des Unionsrechtsverstoßes
(C-Ŵųų/ŵŴ Rn żų) genügt: Denn im Ergebnis zahlt der Käufer
nun pro gefahrenem Kilometer des Kfz aliquot genauso viel, als
hätte die Herstellerin nicht rechtswidrig gehandelt. Um den unter
falscher Bescheinigung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vor-
gaben vereinbarten Kaufpreis gänzlich auf seine Schadenersatz-
pflicht angerechnet zu bekommen, muss der Schädiger nur hof-
fen, dass die Unzulässigkeit der verbauten Technik lange genug
nicht zu Tage kommt.

Nicht zwingend ist in diesem Zusammenhang außerdem die
Übernahme der bereicherungsrechtlichen Grundsätze, die der
OGH in der vorausgegangenen „Händler-Entscheidung“ vom
ŵŴ. ŵ. ŵųŵŶ darlegt (Ŵų Ob ŵ/ŵŶa Rz żŵ ff). Als Teil der Bemessung
des Schadenersatzes ist der Vorteilsausgleich nämlich nicht ohne
weiteres mit einem Bereicherungsanspruch gleichzusetzen. Viel-
mehr stellt sich hier die genuin haftungsrechtliche Frage, ob die
Entlastung des Schädigers durch die Berücksichtigung des konkre-
ten Vorteils sachl gerechtfertigt ist und dem Zweck des Schaden-
ersatzes entspricht (Koziol,HPR Iŷ D/ŵ/ŷŻ; Kodek in ABGB-ONŴ.ųŶ

§ ŴŵżŸ Rz ŷŶ [Stand Ŵ. Ŵ. ŵųŴŻ, rdb.at]; RSųųŵŶŹųų). Die Überle-
gung führt zur Betonung der Präventivfunktion durch den
EuGH zurück (C-Ŵųų/ŵŴRn żų), sodass im Ergebnis insgesamt viel
dafür spricht, den Vorteilsausgleich anhand des objektiv ange-
messenenWertes des Fahrzeugsmit eingeschränkter Nutzungs-
möglichkeit zu bemessen (Franz, ZVR ŵųŵŴ, Ŵŵż [ŴŶŸ]; beachte
zudem die überzeugenden Ausf zur maßgebl Kfz-Laufleistung
bei Gebrauchtwägen: Riautschnig, Zak ŵųŵŶ, ŴŵŹ).
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